
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/6/1 10Ob59/09p,
10Ob14/10x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.2010

Norm

UVG §3 Z2

1. UVG § 3 heute

2. UVG § 3 gültig ab 01.01.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009

3. UVG § 3 gültig von 01.03.1992 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 628/1991

Rechtssatz

Innerhalb des sechsmonatigen Zeitraums vor Antragstellung muss eine wegen Uneinbringlichkeit erfolglose

Exekutionsführung liegen. Diese eine erfolglose Exekution muss aufrecht in die sechsmonatige Frist hineinreichen und

es muss der vom Gesetz de9nierte Misserfolg in diese Phase fallen. Eine zweite Exekutionsführung innerhalb des

Beobachtungszeitraums ist nicht erforderlich, und zwar auch dann nicht, wenn der Unterhaltsschuldner in diesem

Zeitraum das Beschäftigungsverhältnis wechselt oder zwischen einem Selbständigen- und einem

Unselbständigenverhältnis wechselt.
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